
Allgemeine Begründung 

zur Fünfundfünfzigsten Verordnung zur Änderung von Rechtsverordnungen 

zum Schutz vor dem Coronavirus SARS-CoV-2 

vom 3. Februar 2022 

 

 

Zu Artikel 1 

Änderung der Coronaschutzverordnung  

 

Zu § 4 

Mit der Änderung wird der Beschluss des Oberverwaltungsgerichts vom 3. Februar 

2022 nachvollzogen und die Vorlage eines zusätzlichen Tests für Immunisierte Per-

sonen bei Inanspruchnahme eines Sonnenstudios entfällt. Für die Sonnenstudios gilt 

hingegen weiterhin die 2G-Regelung.  

 

 

Zu Artikel 2 

Änderung der Coronabetreuungsverordnung  

Mit der Änderung wird die Laufzeit der Verordnung geändert.  

 

 

Zu Artikel 3  

Änderung der Corona-Test-und-Quarantäneverordnung  

 

Mit der Änderung wird die Änderung der Festlegungen des Robert Koch-Institutes 

nachvollzogen, wonach für die vorzeitige Beendigung der Isolierung auch im Bereich 

der Gesundheitsbereiche, ein Coronaschnelltest ausreichend ist. Der PCR-Test ist 

somit nicht mehr erforderlich.  

 

 


